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Impressum – Schnaittenbach aktuell
Das Informationsblatt der Stadt Schnaittenbach erscheint
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Rathaus Schnaittenbach, bei der Raiffeisenbank,  
bei Edeka Rom, der Bäckerei Graf und der Apotheke 
sowie in den Ortsteilen Holzhammer im Lebensmittelgeschäft 
Uschald und in Kemnath in der Bäckerei Rom zur Abholung auf. 
Anregungen, Vorschläge und konstruktive Kritik 
nehmen wir gerne entgegen.
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Aktuelles aus 
der Stadtratssitzung

Dezember

In der Dezember-Sitzung wurde der Heimat- und 
Kulturpreis vergeben (siehe ausführlichen Bericht an 
anderer Stelle im Heft).

Der Stadtrat nahm Kenntnis von der Jahresrechnung 
2020. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs-
haushalts betrugen insgesamt 9.131.312,57 Euro. 
Der Vermögenshaushalt schloss mit 4.229,646,76 Euro 
ab. Außerdem konnte der allgemeinen Rücklage ein 
Betrag von 80.929,42 Euro zugeführt werden. Diese 
Jahresrechnung wurde an den Rechnungsprüfungsaus-
schuss zur örtlichen Prüfung weitergegeben.

Die für die Stadt Schnaittenbach anfallenden Unter-
haltungskosten für das Vitusheim (30 % der für das 
Erdgeschoss angefallenen Betriebskosten nach Abzug 
der Mieteinnahmen sowie 30 % für Schönheits- und 
sonstige Reparaturen) belaufen sich auf 5.624,47 Euro. 
Den Betrag erkannte der Stadtrat an und beauftragte 
die Verwaltung, diesen zu überweisen.

Die beiden Jugendbeauftragten der Stadt Schnaitten-
bach, Daniel Hutzler und Thomas Hottner, beantragten 
im Jahr 2021 die Prüfung/Beratung einer möglichen Er-
höhung der jährlichen Beiträge zur Jugendförderung. 
Der vorberatende Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsaus-
schuss empfahl in seiner Sitzung am 25.11.2021 dem 
Stadtrat, die Förderung pro Mitglied ab 01.01.2022 auf 
11,00 Euro anzuheben. Dieser Empfehlung stimmten 
die Räte zu.

Der Soldaten- und Kriegerverein Kemnath a. Buch-
berg beantragte einen Heizkostenzuschuss in Höhe 
von 200,00 Euro für den von ihnen genutzten Raum im 
Vereinsheim Kemnath a. Buchberg. Um keinen Bezugs-
fall zu schaff en, lehnte der Stadtrat den Antrag ab.

Die Kemnather Ortsvereine haben einen Antrag zu 
folgenden Punkten gestellt:
1. Versetzen der beiden Garagen am Lehrerwohnhaus
2. Einrichten eines kostenfreien WLAN-Hotspots im 
Schulhaus Kemnath a. Buchberg
3. Fertigstellung des Ausschankraums im Schulhaus

Dem Antrag auf Versetzung der Fertiggaragen wurde 
zugestimmt. Die tatsächlich benötigte Bauholzmenge 
für die Überdachung der Garagen darf im städtischen 
Wald geschlagen werden.
Die Punkte 2. und 3. werden in Absprache mit den 
Kemnather Ortsvereinen weiterverfolgt.

Der Kalkulationszeitraum der bisherigen Abwasser-
gebühr endet zum 31.12.2021. Da aufgrund der noch 
laufenden Ermittlungen zur beitragspfl ichtigen Versie-
gelungsfl äche eine Kalkulation derzeit noch nicht mög-
lich ist, aber zum 01.01.2022 erfolgen muss, sind die 
Bürger davon in Kenntnis zu setzen, dass sich durch 
die Neukalkulation für den Zeitraum 2022 – 2025 eine 
Gebührenerhöhung ergeben kann. Der Stadtrat beauf-
tragte die Verwaltung daher, diesen Sachverhalt ortsüb-
lich bekannt zu machen.

Die Firma Götz-Gebäudemanagement Nordbayern 
GmbH & Co. KG hat mitgeteilt, dass sich die Löhne 
für die Gebäudereiniger zum 01.01.2022 auf Grundlage 
der Tarifvereinbarung des Gebäudereiniger-Handwerks 
erhöhen. Dies hat zur Folge, dass die notwendigen Rei-
nigungsleistungen für die Grund- und Mittelschule, die 
Doppelsporthalle und die Kindertagesstätte St. Vitus 
voraussichtlich um 2.864,41 Euro steigen. Hierzu erteil-
ten die Räte ihre Zustimmung 

Die Verwaltung hält die Einführung der elektronischen 
Abgabenakten für notwendig und absolut zeitgemäß. 
Daher sind mit der AKDB zwei Verträge abzuschließen; 
zum einen 

- komXwork (Digitale Akte für Kommunen: 1,19 Euro/
Einwohner/Jahr) und

- VA Abgabenakte: 2.394,00 Euro jährlich.
1. Bürgermeister Eichenmüller wurde daher vom Stadt-
rat beauftragt, die entsprechenden Verträge mit der 
AKDB abzuschließen.

Vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
-Bereich Forsten- in Amberg wurde der Jahresbetriebs-
plan 2022 und der Jahresbetriebsnachweis 2020 für 

Die nächsten
Sitzungstermine 2022:

Donnerstag, 17. März
Donnerstag, 28. April
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Januar

Bereits in der Dezember-Sitzung stellte ein Vertreter 
der Firma Mikar ihr Carsharing-Modell dem Stadtrat 
vor. In der Januar-Sitzung wurde nun beschlossen, der  
Firma Mikar zu gestatten, weitere Schritte für eine mög-
liche Einführung dieses Modells im Gemeindegebiet 
Schnaittenbach in die Wege zu leiten. Im Falle der Rea-
lisierung wird als Fahrzeugstandort der Parkplatz an 
der Grund- und Mittelschule festgelegt.

Der städtische VW-Crafter, eingesetzt im Wasserwerk, 
weist große Mängel auf. Die jetzt anstehenden Repara-
turen würden mehrere tausend Euro verschlingen und 
sind für dieses Fahrzeug unrentabel. Daher beschloss 
das Stadtratsgremium, ein Nutzfahrzeug L3 H3 für das 
städtische Wasserwerk auszuschreiben, zeitnah Ange-
bote einzuholen und die Lieferung an den wirtschaftlich 
günstigsten Anbieter zu vergeben.

Das Büro Plank hat gemäß den Beschlüssen des 
Stadtrates die städtische Restfläche im Baugebiet  
Ostfeld I von ca. 2.500 m2 überplant. Hierzu gibt es 
verschiedene Alternativen:
1. verdichteter Wohnungsbau mit Mehrparteienhäu-
sern (Miet- oder Eigentumswohnungen)
2. Teilung der Fläche in zwei Baugrundstücke,  
wobei das südlichere Grundstück ca. 550-650 m2 ha-
ben wird und mit einem Einfamilienhaus bebaut werden 
könnte; im nördlichen Grundstück wäre die Bebauung 
mit einem Mehrparteienhaus oder zwei Doppelhäusern 
möglich oder
3. eine Parzellierung in zwei bzw. drei Grundstücke, 
wobei nur die bisherigen Gebäudetypen und Wohnein-
heiten zugelassen werden. Es können dann maximal 
drei Doppelhäuser oder drei Einfamilienhäuser entste-
hen. Hier wird der Bau einer kleinen Sticherschließung 
erforderlich.
Der Stadtrat beschloss, den Bebauungsplan  
Ostfeld I gemäß Alternative 3 zu ändern und beauf-
tragt das Büro Plank, die Entwurfsplanung und alle  
notwendigen Gutachten zu erstellen und das Bauleit-
planungsverfahren durchzuführen.

In der Sitzung vom 16.09.2021 hatte das Gremium 
bereits den Beitritt der Stadt Schnaittenbach zum 
Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit be-
schlossen. Um die Aufnahme vollständig wirksam wer-
den zu lassen, mussten in der Januar-Sitzung noch 
einige Einzelheiten beschlussmäßig festgelegt werden. 
Das Gremium fasst daher mehrheitlich noch folgende 
Beschlüsse: 

1. Die Stadt Schnaittenbach beschließt, dass sie ab 
sofort die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes auf-
nimmt, die Verstöße gegen die Vorschriften über die 
zulässige Geschwindigkeit von Fahrzeugen betreffen. 
Dieser Beschluss ist amtlich bekannt zu machen durch 
Aushang an der Amtstafel.
2. Die Stadt Schnaittenbach tritt dem Zweckverband 
Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz bei.
3. Die Stadt Schnaittenbach überträgt die Aufgabe der 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes, die Verstöße 
gegen die Vorschriften über die zulässige Geschwindig-
keit von Fahrzeugen betreffen, ab sofort dem Zweck-
verband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz.
4. Zum Verbandsrat in der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes wird bestimmt
    a) 1. Bürgermeister Marcus Eichenmüller.
Zum Vertreter als Verbandsrat in der Verbandsversamm-
lung des Zweckverbands wird bestimmt
    b) 2. Bürgermeister Uwe Bergmann.
5. Der Beitritt erfolgt auf der Basis der Verbandssat-
zung des Zweckverbands Kommunale Verkehrssicher-
heit Oberpfalz in der geltenden Fassung und des vor-
liegenden Entwurfs der Satzung zur Änderung dieser 
Verbandssatzung. Die o.g. Verbandssatzung und der 
Satzungsentwurf sind wesentliche Bestandteile dieses 
Beschlusses.

den Körperschaftswald der Stadt Schnaittenbach er-
stellt und am 30.11.2021 zur Genehmigung vorgelegt. 
Die Ausgaben für die Aufforstung, Wegeunterhalt und 
Betriebsleitung usw. belaufen sich auf 7.317,51 Euro, 
so dass mit einem Überschuss von ca. 1.382,49 Euro 
gerechnet werden kann. Beim Jahresbetriebsnach-
weis 2020 gab es trotz des gerechneten Verlustes 

von 1.917,51 Euro nur einen Gesamtverlust von 24,51 
Euro. Der Plan enthält kalkulierte Einnahmen aus dem 
Holzverkauf (ca. 15 fm Selbstwerber) und Zuschüsse 
in Höhe von ca. 8.700,00 Euro. Sowohl der Jahresbe-
triebsplan 2022 als auch der Jahresbetriebsnachweis 
2020 wurde von den Räten genehmigt.
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Bekanntgabe 
von in nicht öffentlichen Stadtratssitzungen gefassten 
Beschlüssen, deren Geheimhaltungsgrund weggefallen ist 
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Beschluss 
Nr. Beschlussinhalt

2 Festlegung der Dienstaufwandsentschädigung für den 1. Bürgermeister ab dem 01.05.20

3
Festlegung der monatlichen pauschalen Entschädigung des 
2. und 3. Bürgermeisters sowie Festlegung der zusätzlichen Entschädigung im Falle der 
Vertretung des 1. Bürgermeisters  

4 Festlegung der monatlichen pauschalen Entschädigung für den weiteren Stellvertreter des 
1. Bürgermeisters

5 Verleihung der Ehrenbezeichnung „Altbürgermeister“ an den 1. Bürgermeister a.D. Josef 
Reindl

6 Verkauf einer Teilfläche von ca. 4.600 m² aus dem städt. Grundstück FlStNr. 444/20,  
Gemarkung Schnaittenbach, im Gewerbegebiet Scherhübel

7 Verkauf der Bauparzelle Nr. 38 im Baugebiet „Ostfeld I, Bauabschnitt I“, FlStNr. 221/10, 
Gemarkung Schnaittenbach 

8 Verkauf der Bauparzelle Nr. 20 im Baugebiet „Ostfeld I, Bauabschnitt I“, FlStNr. 221/18, 
Gemarkung Schnaittenbach

9 Verkauf der Bauparzelle Nr. 5 im Baugebiet „Ostfeld I, Bauabschnitt II“, Teilfläche aus der 
FlStNr. 221/30, Gemarkung Schnaittenbach

10 Verkauf der Bauparzelle Nr. 3 im Baugebiet „Ostfeld I, Bauabschnitt II“, Teilfläche aus der 
FlStNr. 221/30 , Gemarkung Schnaittenbach

11 Verkauf der Bauparzelle Nr. 9 im Baugebiet „Ostfeld I, Bauabschnitt II“, Teilfläche aus der 
FlStNr. 221/30, Gemarkung Schnaittenbach

12 Bauplatzverkauf in Kemnath a. Buchberg „Am Sportplatz“ Bauparzelle Nr. 34, FlStNr. 
401/7, Gemarkung Kemnath 

13 Bauplatzverkauf in Kemnath a. Buchberg „Am Sportplatz“ Bauparzelle Nr. 38, FlStNr. 
401/3, Gemarkung Kemnath

Gemäß Art. 52 Abs. 3 der Bayerischen Gemeindeordnung sind die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten  
Beschlüsse der Öffentlichkeit bekanntzugeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 
In der Stadtratssitzung am 20.01.2022 legten die Räte hierzu beschlussmäßig fest, dass diese Beschlüsse  
künftig quartalsweise öffentlich bekanntgegeben werden. Die Bekanntgabe erfolgt jeweils im entsprechenden  
Quartal des darauffolgenden Jahres sowohl in einer öffentlichen Stadtratssitzung als auch durch Veröffentlichung  
im „Schnaittenbach-Aktuell“.

Nachfolgend werden die im Zeitraum Mai 2020 bis Dezember 2020 in nicht öffentlicher Sitzung gefassten  
Beschlüsse bekanntgegeben:
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20 Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 195/2020 I des Notariats Hantke und Engelhardt 
vom 19.02.20, Kaufvertrag für Grundstück FlStNr. 72/13, Gemarkung Holzhammer 

21
Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 194/2020 I des Notariats Hantke und Engelhardt 
vom 19.02.20, Geh- und Fahrrecht für das Grundstück FlStNr. 68, 
Gemarkung Schnaittenbach 

22
Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 424/2020 des Notariats Dr. Frank vom 28.02.20, 
Kaufvertrag für eine Teilfläche aus dem Grundstück FlStNr. 444, Gemarkung Schnaitten-
bach

23 Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 154/2020 des Notariats Dr. Wiedemann vom 
28.01.2020, Kaufvertrag FlStNr. 401/12, Gemarkung Kemnath 

24
Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 468/2020 des Notariats Dr. Frank vom 06.03.2020, 
Kaufvertrag FlStNr. 216/6, 943/2, 1027, 1679, Gemarkung Schnaittenbach, FlStNr. 310, 
Gemarkung Holzhammer, FlStNr. 3712/2, Gemarkung Hirschau

25 Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 469/2020 des Notars Dr. Frank vom 06.03.2020, 
Tauschvertrag Wirtschaftsweg

26 Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 634/2020 des Notars Dr. Frank vom 30.03.2020, 
Kaufvertrag FlStNr. 221/20, Gemarkung Schnaittenbach 

27 Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 710/2020 II des Notariats Hantke und Engelhardt 
vom 18.05.2020 Kaufvertrag FlStNr. 401/7, Gemarkung Kemnath 

28 Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 747/20 des Notariats Rödiger vom 20.04.2020, 
Kaufvertrag FlStNr. 747, Gemarkung Schnaittenbach

29 Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 595/2020 I des Notariats Hantke und Engelhardt 
vom 26.05.2020, Kaufvertrag FlStNr. 87/30, Gemarkung Holzhammer

31 Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 597/2020 I des Notariats Hantke und Engelhardt 
vom 26.05.2020, Kaufvertrag FlStNr. 222 und 220/1, Gemarkung Holzhammer 

32 Ablehnung des Antrages auf Änderung der Notarverträge für den Verkauf von städtischen 
Baugrundstücken; Verzicht auf Bauverpflichtung für Wohngebäude

33 Verkauf des Grundstückes FlStNr. 443/1, Gemarkung Schnaittenbach im Gewerbegebiet 
„Am Scherhübel“

34 Verkauf des Grundstückes FlStNr. 480/11, Gemarkung Schnaittenbach, im Gewerbegebiet 
„Am Scherhübel“.

35 Verkauf der Bauparzelle 24 im Baugebiet „Am Sportplatz“ in Kemnath a. Buchberg, FlStNr. 
403/6, Gemarkung Kemnath

36 Verkauf der Bauparzelle Nr. 8 im Baugebiet „Ostfeld I BA II“, Teilfläche aus dem Grund-
stück FlStNr. 221/30, Gemarkung Schnaittenbach 

37 Verkauf der Bauparzelle Nr. 4 im Baugebiet „Ostfeld I BA II“ Teilfläche aus dem Grundstück 
FlStNr. 221/30, Gemarkung Schnaittenbach 

38 Verkauf der Bauparzelle 21 im Baugebiet „Holzhammer Mitte“, Teilfläche aus FlStNr. 87/3, 
Gemarkung Holzhammer

39 Ankauf von Straßengrund für die Innerortskanalisation in Demenricht

41 Verlängerung der Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages mit dem TuS Schnaittenbach e.V. bis 
zum 31.12.2060
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48 Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 1199/2020 II des Notariats Hantke u. Engelhardt 
vom 07.08.2020, Änderung eines Erbbaurechts, FlStNr. 224, Gemarkung Schnaittenbach 

49
Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 1568/2020 des Notariats Dr. Rödiger vom 
26.08.2020, Kaufvertrag für Bauparzelle Nr. 8 im Neubaugebiet „Ostfeld I BA II“, Teilfläche 
aus FlStNr. 221/30, Gemarkung Schnaittenbach  

51 Verkauf einer Teilfläche der FlStNr. 5, Gemarkung Kemnath a. Buchberg

53 Verkauf der Bauparzelle 6 im Neubaugebiet „Ostfeld I BA II“, Teilfläche aus FlStNr. 221/30, 
Gemarkung Schnaittenbach 

54 Verkauf der Bauparzelle 11 im Neubaugebiet „Ostfeld I BA II“, Teilfläche aus FlStNr. 
221/30, Gemarkung Schnaittenbach

55 Verkauf der Bauparzelle 25 im Neubaugebiet „Holzhammer Mitte“, Teilfläche aus FlStNr. 
87/30, Gemarkung Holzhammer

56 Verkauf des städtischen Baugrundstücks FlStNr. 518/41, Gemarkung Forst im Baugebiet 
„Stiglrangen-Mühlfelder“

15
.1

0.
20

63 Verkauf der Bauparzelle 11 im Baugebiet „Am Sportplatz“ in Kemnath a. Buchberg, FlStNr. 
403/8, Gemarkung Kemnath 

64 Verkauf der Bauparzelle 39 im Neubaugebiet „Holzhammer Mitte“, FlStNr. 87/24, 
Gemarkung Holzhammer

65 Verkauf einer Teilfläche aus der FlStNr. 444/20 Gemarkung Schnaittenbach im Gewerbe-
gebiet „Scherhübel“

12
.1

1.
20

69 Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 1390/2020 I des Notariats Hantke und Engelhardt 
vom 21.10.20, Tauschvertrag FlStNr. 429/13, 419/18 und 429/19, Gemarkung Forst 

70 Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 1597/2020 II des Notariats Hantke und Engelhardt 
vom 28.10.20, Kaufvertrag FlStNr. 403/6, Gemarkung Kemnath

72 Beschluss über die Verleihung des Heimat- und Kulturpreises 2020 an Herrn Wilhelm Meier

75 Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 1785/2020 II des Notariats Hantke und Engelhardt 
vom 23.11.2020, Kaufvertrag FlStNr. 401/3, Gemarkung Kemnath  

76 Genehmigung der Notariatsurkunde Nr. 1778/2020 II vom 20.11.2020 des Notariats Hantke 
und Engelhardt vom 20.11.20, Kaufvertrag FlStNr. 87/30, Gemarkung Holzhammer 

77 Verkauf des städtischen Grundstücks FlStNr. 301/6, Gemarkung Schnaittenbach 
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DEINE AUSBILDUNG –
STARTE ETWAS BESONDERES!

AUSBILDUNG IN 
SCHNAITTENBACH

UND HAMBURG

Schiff fahrtskaufmann/-frau (m/w/d) 
zum 01.08.2022 / 

Eurokaufmann/-frau (m/w/d)
zum 01.09.2022

Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)
zum 01.09.2022

Speditionskaufmann/-frau (m/w/d)
zum 01.09.2022

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE 
FÜR DEINEN START INS BERUFSLEBEN

www.MINSHIP.com

Die ausführliche 
Stellenausschreibung 

findest Du auf unserer 
Webseite

www.MINSHIP.com
unter „Career“

MINSHIP Shipmanagement GmbH & Co. KG
Am Ruttmann Kai 1 - 92253 Schnaittenbach - Germany

   

  

WWIILLHHEELLMM  JJUUSSTTUUSS  
SSTTEEIINNMMEETTZZMMEEIISSTTEERRBBEETTRRIIEEBB  

  

Regensburger Str. 25 
92224 Amberg 
09621 15 22 0 

0176 93 199 328 
info@steinjustus.de 

www.steinmetz-amberg.de 

GRABSTEINE 
URNENPLATTEN 

GRABREPARATUREN 
 

GRABREINIGUNG 
GRABAUFLÖSUNGEN 
NACHSCHRIFTEN  

Wir übernehmen 
jeden Auftrag egal 

wer den Stein ausgeführt hat! 

STERBEFALL EINER BESTEHENDEN GRABANLAGE 
FESTPREIS 1690,-€INKL. MWST* 
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PRÖLS
Raumausstat tung

Polsterarbeiten
Bodenbeläge
Sonnenschutz
Gardinen

Amberger Strasse 20
92253 Schnaittenbach

Thomas Pröls 
Raumausstattung

Telefon: 0 96 22 - 22 66
Telefax: 0 96 22 - 716 65
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Bekanntmachung
über die Schulanmeldung 2022

I. Schulanmeldung an der Grundschule Schnaittenbach für das Schuljahr 2022/23

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und der nach wie vor hohen Inzidenzwerte kann die Schulein-
schreibung heuer nicht wie üblich stattfinden. Aufgrund dessen erhalten alle Eltern der Vorschulkinder die  
entsprechenden Unterlagen per Post zugesandt.

Anzumelden sind alle Kinder aus dem Bereich der Stadt Schnaittenbach, die im Schuljahr 2022/23 erstmals schul-
pflichtig werden. Schulpflichtig werden alle Kinder, die im Zeitraum von 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2016 geboren 
sind.

Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September 2022 sechs Jahre alt werden, können schulpflichtig 
werden. Diese Kinder durchlaufen das Anmelde- und Einschulungsverfahren ebenso wie alle anderen Kinder. Die 
Schule berät die Erziehungsberechtigten und spricht eine Empfehlung aus. Die Erziehungsberechtigten entschei-
den dann, ob ihr Kind bereits zum kommenden oder erst zum darauffolgenden Schuljahr eingeschult werden soll. 
Bei einer Verschiebung der Einschulung auf das folgende Schuljahr muss im Schuljahr 2021/22 bis spätestens 11. 
April 2022 der Schule eine schriftliche Mitteilung vorliegen. Geben die Eltern bis 11. April keine Erklärung ab, wird 
ihr Kind zum kommenden Schuljahr schulpflichtig.

Anzumelden sind ferner alle Kinder, die im vorigen Jahr vom Besuch der Grundschule zurückgestellt worden sind; 
der Zurückstellungsbescheid ist dabei vorzulegen. Eine weitere Zurückstellung ist nicht mehr möglich. Die Pflicht 
zur Schulanmeldung besteht auch dann, wenn die Erziehungsberechtigten beabsichtigen, ihr Kind vom Besuch 
der Grundschule zurückstellen zu lassen. Eine Zurückstellung ist nur möglich, wenn kein sonderpädagogischer 
Förderbedarf vorliegt!

Kinder, die erst nach dem 30. September 2016 geboren sind, können ebenfalls zur Schulaufnahme angemeldet 
werden. Sie werden im selben Jahr aufgenommen, wenn auf Grund ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung 
zu erwarten ist, dass sie mit Erfolg am Unterricht teilnehmen werden. Die Prüfung der Schulfähigkeit erfolgt zur Be-
ratung. Werden Kinder angemeldet, die im Folgejahr ab dem 1. Januar geboren sind, ist ein schulpsychologisches 
Gutachten erforderlich. Die Regelungen beziehen sich auf das BayEUG Art. 37 sowie auf § 21 der Grundschul-
ordnung (GrSO).

Die Kinder müssen an der öffentlichen Grundschule, in deren Schulsprengel sie wohnen, oder an einer staatlich 
genehmigten privaten Grundschule angemeldet werden. Das gilt auch dann, wenn die Erziehungsberechtigten 
die Genehmigung eines Gastschulverhältnisses beantragen wollen. Die Erziehungsberechtigten und ihre Vertreter 
müssen bei der Schulanmeldung die nach dem Anmeldeblatt erforderlichen Angaben machen und durch Vorlage 
des Geburtsscheins belegen. Außerdem ist der Nachweis über die Schuleingangsuntersuchung sowie den aus-
reichenden Masernschutz vorzulegen.

Die Formulare müssen bitte bis spätestens 
Freitag, den 25. März 2022,
an die Grundschule Schnaittenbach zurückgegeben werden.
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Sind mehrere Erziehungsberechtigte (z.B. getrennt lebende Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht) vorhanden, so 
müssen sie die Anmeldung im gegenseitigen Einverständnis vornehmen. In der Regel genügt zum Nachweis hier-
für die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten auf dem Anmeldeblatt. In Zweifelsfällen und beim Antrag auf vor-
zeitige Schulaufnahme soll jedoch der andere Erziehungsberechtige schriftlich zustimmen. Bei Alleinerziehenden 
ist ein evtl. vorhandener Sorgerechtsbeschluss vorzulegen. Kinder, die in einem Heim untergebracht sind, können 
auch vom Leiter des Heimes angemeldet werden.

II. Erklärung der Erziehungsberechtigten

Bei der Schulanmeldung an öffentlichen Grundschulen haben die Erziehungsberechtigten eine Erklärung darüber 
abzugeben, ob sie der Zuweisung ihres Kindes in eine Klasse mit Schülern gleichen Bekenntnisses zustimmen, 
falls für den Schülerjahrgang zwei oder mehr Klassen (Parallelklassen) gebildet werden. Die Pflicht zur Abgabe die-
ser Erklärung entfällt nur an solchen Grundschulen, an denen die Bildung von Parallelklassen mit Sicherheit nicht 
zu erwarten ist. Sind mehrere Erziehungsberechtigte vorhanden, so gilt für die Abgabe der Erklärung das gleiche 
wie bei der Schulanmeldung.
Die Erklärung bleibt für die Dauer des Besuchs einer öffentlichen Grundschule wirksam, wenn sie nicht widerrufen 
wird. Der Widerruf wird bei Änderung des Bekenntnisses sofort, im Übrigen erst mit Beginn des folgenden Schul-
jahres, wirksam. Für die schriftliche Anmeldung sind das Anmeldeblatt und das Blatt für die genannte Erklärung 
bei den Grundschulen erhältlich.

III. Schulanmeldung an der Förderschule

Blinde, gehörlose, körperbehinderte, sehbehinderte, schwerhörige, sprachbehinderte, lernbehinderte, geistig be-
hinderte oder erziehungsschwierige Kinder, die am gemeinsamen Unterricht in der allgemeinen Schule nicht aktiv 
teilnehmen können, haben eine für sie geeignete Förderschule zu besuchen. Diese Kinder können ggf. von ihren 
Erziehungsberechtigten an der entsprechenden sonderpädagogischen Förderschule angemeldet werden.

IV. Schulanmeldung ist Pflicht

Erziehungsberechtigte, welche die ihnen obliegende Anmeldung eines Schulpflichtigen ohne berechtigten Grund 
vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen, können nach Art. 119 Abs. 1 Nr. 2 des BayEUG mit Geldbuße belegt  
werden.

V. Ort der Schulanmeldung

An der Grundschule Schnaittenbach sind die Kinder aus der Stadt Schnaittenbach sowie den zugehörigen Ortstei-
len Demenricht, Döswitz, Götzendorf, Holzhammer, Kemnath a. Buchberg, Mertenberg, Neuersdorf, Sitzambuch 
und Trichenricht anzumelden.

Schnaittenbach, den 13.01.2022
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Barrierefreier Ausbau des Rathauses 
Einbau eines Treppenliftes

Es wurden von der Verwaltung Alternativen und Möglich-
keiten bezüglich eines barrierefreien Zuganges für die 
Bürger*Innen in den 1. Stock geprüft.

Die verschiedenen Möglichkeiten (Außenlift, Innenlift, 
Treppenlift mit den entsprechenden Standorten) wurden 
dem Stadtrat der Stadt Schnaittenbach in der Sitzung 
vom 20.05.2021 von der Verwaltung vorgestellt. 

Der Stadtrat beschloss den barrierefreien Ausbau vom 
Erdgeschosses in den 1. Stock mittels Treppenlift.  

Der barrierefreie Zugang in das Rathaus ist über den Ein-
gang im Hinterhof (Personaleingang) barrierefrei möglich. 
Ab sofort kann das Rathaus somit barrierefrei auch  
in den 1. Stock betreten werden.

Die Kosten (Lift mit Einbauarbeiten) waren mit ca. 
30.000,00 Euro veranschlagt. Die Gesamtkosten beliefen 
sich auf ca. 25.000,00 Euro.

Der Inklusionsbeauftragte der Stadt Schnaittenbach, Michael Stangl, beim Testen des Treppenlifts.
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Verlobung im Seniorenzentrum Evergreen

„Schicksal ist, wenn sich zwei Menschen finden, die sich 
niemals gesucht haben.“ Dass diese Weisheit auch auf 
zwei Menschen zutreffen kann, die bereits den Herbst 
ihres Lebens verbringen, zeigt die Geschichte von Karin 
Ottmann und Christan Schwabl. Beide lernten sich im 
März 2019 im Haus Evergreen kennen und im Laufe des 
Jahres 2021 lieben. Zu Weihnachten 2021, genau am 
23. Dezember, feierte das Paar Verlobung – zur Überra-
schung der Braut in spe. 

Christian Schwabl hatte die Verlobung heimlich mit dem 
Sozialdienst-Team des Hauses geplant. In freudiger Er-
wartung, was der Tag wohl bringen würde, hatte sich 
Karin Ottmann mit einem Wellnessprogramm verwöhnen 
lassen. Währenddessen liefen die Feier-Vorbereitungen 
im Foyer auf Hochtouren. Für die geladenen Gäste wur-
den 30 Sektgläser in Herzform aufgebaut und die Tische 
romantisch mit Rosen geschmückt. Vom Floristen wurde 

ein großer Blumenstrauß abgeholt. Der künftige Bräuti-
gam hatte als Symbol der Verbundenheit und Liebe zwei 
Armkettchen organisiert. Als der große Moment für die 
Frage der Fragen gekommen war und Karin Ottmann 
sichtlich gerührt den Raum betrat, ertönte „Ti Amo“ aus 
der Musikbox. 

Die beiden Verliebten setzten sich vor den Weihnachts-
baum und Christian Schwabl stellte die wichtigste Frage 
des Tages. Überglücklich antwortete seine Angebetete 
unter dem Jubel aller Gäste mit einem deutlichen „Ja“! 
Im Anschluss wurde bei passender Musik, z.B. mit alten 
Schlagern wie „Wir wollen niemals auseinandergeh´n“, 

„So ein Tag, so wunderschön wie heute“ oder „Aber dich 
gibt‘s nur einmal für mich“ ausgelassen gefeiert. Um die 
Verlobung zu bekräftigen, will sich das Paar in absehba-
rer Ringe kaufen.

Am 23. Dezember feierten Karin Ottmann und Christian Schwabl im Seniorenzentrum Evergreen Verlobung.
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TuS Schnaittenbach Fußball
Markgrafen unterstützt TuS-Fußballjugend

RegioGrünStrom GmbH & Co. KG 
Neue Straße 17a  |  91459 Markt Erlbach  |  www.regiogruenstrom.de

direkt aus Markt Erlbach

Nadine Paulus
Geschäftsführerin, RegioGrünStrom

Wir sind Ihr Stromanbieter 
vor Ort! Regional und 
persönlich.

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                  

                          GmbH & Co. KG 
 

Martin Sommer 

Geschäftsführer 
              Thurnreuth 50 
          94110 Wegscheid 
Fon   0 85 92 / 15 66   
Fax  0 85 92 / 93 52 27  martin.sommer@sommer-tiefbau.com 
Mobil  0151 / 119 72849  www.sommer-tiefbau.com 

Der Markgrafen-Getränkemarkt ist schon seit langem 
ein großartiger Partner und Unterstützer der Fußball-
jugend Schnaittenbach.
Durch ihr Prämienprogramm haben die Kinder- und 
Jugendmannschaften so in den vergangenen Jahren 
schon einige Trikot-Sets und Fußbälle erhalten.

Jetzt hatte Nicole Bauer (Bild 1.v.l.), Marktleiterin des 
Markgrafen-Getränkemarktes in Schnaittenbach, aber 
eine besondere Überraschung.
Sie überreichte den Kindern eine Spende von 200 € 
für die Jugendarbeit, welche diese strahlend entgegen-
nahmen.
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Ihre Blutspende 
beim Deutschen Roten Kreuz

Täglich werden in Deutschland ca. 15.000 Blutspenden benötigt.
Ihre freiwillige und unentgeltliche Blutspende beim Deutschen Roten Kreuz sichert seit 1952 die Versorgung von 
Patientinnen und Patienten in Deutschland, die auf Transfusionen von Blutpräparaten angewiesen sind.

Blutspender sind ganz besondere Menschen, denn sie übernehmen mit ihrer Blutspende gesellschaftliches  
Engagement und Verantwortung. Ihnen gilt unser ganz besonderer Dank – Tag für Tag!!

Ihre erste Blutspende?
Wer zum ersten Mal Blut spendet oder sich noch nicht vollkommen sicher ist, der hat oft Fragen oder Bedenken.

Wie funktioniert das Blutspenden?
Was passiert dabei eigentlich mit mir?
Kann mir das Blutspenden gesundheitlich schaden?

Um gleich einige Antworten vorweg zu nehmen:
Bei der Blutspende besteht keine Ansteckungsgefahr und es schadet nicht der Gesundheit, sondern fördert sie 
eher. Vor allem aber: Eine Blutspende kann für einen anderen Menschen Lebens-entscheidend sein!

Die Blutspende selbst dauert nur wenige Minuten. Mit der Aufnahme der Spenderdaten, Ihrer Registrierung, der 
ärztlichen Untersuchung und der Erholungsphase nach der Spende muss mit einem gesamten Zeitaufwand von 
etwa einer Stunde gerechnet werden.

Voraussetzung für das Blutspenden ist, dass Sie sich gesund fühlen. Zum ersten Mal dürfen Sie zwischen Ihrem  
18. und 65. Geburtstag Blut spenden. Wenn das alles auf Sie zutrifft, zögern Sie nicht länger – jede Spende zählt.

Ihr Blut wird nach der Entnahme in unseren Labors untersucht. Sollten dabei auffällige Befunde auftreten,  
die ein Hinweis auf Krankheiten sein können, werden Sie umgehend von uns darüber informiert.

Nach etwa drei Wochen erhalten Sie dann noch Ihren Unfallhilfe- und Blutspender-Pass.

Um Wartezeiten zu vermeiden und einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, ist eine Spende nur mit einer  
Terminreservierung möglich! Reservieren Sie Ihre Blutspende zum Wunschtermin bitte über folgenden Link:
www.blutspendedienst.com/schnaittenbach

Zutritt erhalten ausschließlich Menschen, die den Status geimpft, genesen oder getestet (Antigen- 
Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, oder PCR Test, nicht älter als 48 Stunden) vorweisen können.
Mit unserem Spende-Check finden Sie in wenigen Schritten heraus, ob Sie derzeit zur Spende zugelassen werden 
können oder nicht: www.blutspendedienst.com/spendecheck. 
Falls Sie im Urlaub oder auf Dienstreise waren, können Sie Ihre Spendefähigkeit unter folgendem Link prüfen:  
www.blutspendedienst.com/reisecheck

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Der nächste Blutspendetermin findet am
Donnerstag, den 16. März 2022, von 16 – 20 Uhr

in der Grund- und Mittelschule Schnaittenbach statt.
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„Kulturschnoittling“ 
für Josef „Beppo“ Schuller

Bei einer Feierstunde verlieh 1. Bürgermeister Marcus 
Eichenmüller den „Kulturschnoittling“ 2021 an „Beppo“ 
Schuller, „der uns mit seinen Werken und seinem En-
gagement erfreut und zum Nachdenken bringt. Beppo 
Schuller engagiert sich“, so Eichenmüller in seiner Lau-
datio, „in herausragender und vielschichtiger Weise eh-
renamtlich in Schnaittenbach für Umwelt und Kultur“.

Das Faible für das Fotografieren sei offenbar in Schullers 
Genen verwurzelt, denn dessen Großvater Karl Zeiler, der 
in der Stadt unter dem Namen „Sechser Koarl“ bekannt 
ist, sei einer der ersten Schnaittenbacher mit einem  
Fotoapparat gewesen und habe diese Leidenschaft dafür 
wohl auf seinen Enkel übertragen. „Wir brauchen solche 
Menschen wie Dich“, hob Eichenmüller in seiner Lobre-
de auf den frischgebackenen Preisträger hervor. Bürger-
meister Eichenmüller nannte Schuller „einen Menschen, 
den in Schnaittenbach (fast) jeder kenne, der bekannt sei 
für sein Engagement, seine Leidenschaft und seine so-
ziale Einstellung“. So fiel es dem Stadtrat leicht, Schuller 
als Preisträger auszuwählen. Dieser sei nie ohne Kamera 
unterwegs, er habe es aufgrund seiner größten privaten 

Fotosammlung sogar zum Eintrag ins Guinnessbuch der 
Rekorde gebracht. Auch habe Schuller schon zwei Foto-
bücher über Schnaittenbach herausgebracht.

Seit 20 Jahren organisiert Schuller die Aktion „Rama 
dama“, zusammen mit dem Bund Naturschutz, dessen 
Vorsitzender er seit 2007 ist. Der Preisträger ist sogar 
Weltmeister; er hat den Bierfass-Roll-Wettbewerb bei 
der 17. Weltmeisterschaft in Tschechien gewonnen. 2015 
wurde er vom Landkreis Amberg-Sulzbach zum Sport-
ler des Jahres gekürt. Schuller führt auch naturkundliche 
Wanderungen, Bierführungen in Amberg, Fotoausstel-
lungen mit Bildern und Impressionen aus seiner Hei-
matstadt durch und ist „Marterlbeauftragter“ der Stadt 
Schnaittenbach.

„Narrisch g`freut“ habe er sich, so „Beppo“ Schuller über 
diese Auszeichnung durch seine Heimatstadt, von der er 
niemals länger getrennt gewesen sei.

Josef „Bebbo“ Schuller erhält den Kultur-Schnoittling von 1. Bürgermeister Marcus Eichenmüller (rechts) 
und 2. Bürgermeister Uwe Bergmann überreicht.



Schnaittenbach Aktuell März/April 202218

Dieses Programm, das im Team zusammen mit der zu-
ständigen Fachkraft umgesetzt wird, ist nicht nur ein 
Mehrwert für die Kinder mit Sprachdefizit, sondern eine 
Bereicherung für den gesamten Kindergarten. Zum Start 
des Programms gestalteten die Kinder zusammen mit 
Verena Käs, die das Projekt leitet, den Eingangsbereich 
des Kindergartens neu und lernten dabei, was „Willkom-
men“ in verschiedenen Sprachen heißt. Als nächstes 
durften die Kinder einen Buchführerschein machen und 
gestalten. Denn bald gibt es hier eine Kindergarten-Bü-
cherei, bei der auch die Eltern mit einbezogen werden. 
Diese sind im Übrigen auch herzlich eingeladen, in den 
Kindergarten zu kommen und den Kindern vorzulesen.
In der Sprach-KiTa soll sich aber nicht nur alles ums  
Lesen und Vorlesen drehen. Vielmehr geht es darum, im 
Alltag wieder mehr zu sprechen, die Sprache als „Schlüs-
sel zur Welt“ wieder mehr wahrzunehmen. Die Kinder 
bekommen zum Beispiel am Wochenende wechselnd 
einen „Wochenendkoffer“, zusammen mit dem „Grup-
penkuscheltier“, mit nach Hause. Den dürfen sie dann 
mit Andenken vom Wochenende füllen und am Montag 

beim Morgenkreis vor der Gruppe vom Wochenende  
erzählen. So soll die Sprache und das Erzählen mehr in 
den Alltag integriert und spielerisch geübt werden. Denn, 
wie heißt es so schön: Sprache ist der Schlüssel, durch 
sie erschließen wir uns die Welt, treten mit Menschen in 
Kontakt und eignen uns Wissen an. Dies gilt im Übrigen 
auch für die Erzieherinnen und Erzieher, die die Projek-
te leiten. Diese haben regelmäßig Kontakt zu anderen 
Sprach-KiTas, um sich weiter zu bilden und neue Ideen 
und Anregungen zu sammeln.

Mit dem Bundesprogramm Sprach-KiTas fördert das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) seit 2016 die sprachliche Bildung als Teil 
der Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung. 
Für die Sprach-KiTas, die bis 2022 in die Verlängerung 
gehen, stehen in den Jahren 2021 und 2022 rund 210 
Millionen Euro Förderung bereit. Bundesweit ist laut dem 
BMFSFJ etwa jede 10. KiTa eine Sprach-KiTa. Davon 
profitieren fast eine halbe Million Kinder und ihre Familien. 

Kindergarten St. Maria 
ist beim Bundesprogramm „Sprach-KiTa! Weil Sprache der 
Schlüssel zur Welt ist!“ aufgenommen worden

Foto: Verena Käs



19

Die Verlängerung von Kinderreisepässen ist seit dem 
01.01.2021 generell nur noch um 1 Jahr (maximal bis 
zur Vollendung des 12. Lebensjahres) möglich. Hierzu ist  
jeweils ein aktuelles Lichtbild vorzulegen.

Dies kann jedoch nur rechtzeitig vor Ablauf der Gültig-
keit erfolgen. Bereits am Tag nach Ablauf der Gültigkeits-
dauer ist eine Verlängerung rechtlich und technisch nicht 
mehr möglich. Die Verlängerung eines noch gültigen 
Kinderreisepasses beträgt 6,00 Euro; die Neuausstellung 
kostet 13,00 Euro.

Es gibt jedoch die Möglichkeit, für Ihr Kind einen Perso-
nalweis bzw. Reisepass zu beantragen. Die Kosten für 
einen Personalausweis für Personen bis 24 Jahre betra-
gen 22,80 Euro; für einen Reisepass beträgt die Gebühr 
37,50 Euro. Die Laufzeit beträgt jeweils 6 Jahre.
Unabhängig von der Restgültigkeit des Ausweisdo-
kumentes verlieren Ausweisdokumente ihre Gültigkeit, 
wenn Ihr Kind anhand des darin eingetragenen Licht-

bildes nicht oder nicht mehr zweifelsfrei identifiziert  
werden kann. Dies kann z. B. auch zu Zurückweisungen 
an Grenzübergängen führen.

Bitte überprüfen Sie daher regelmäßig, z. B. vor Urlaubs-
reisen, ob eine Identifizierung Ihres Kindes anhand des 
Lichtbildes noch zweifelsfrei möglich ist. Sollte dies nicht 
der Fall sein, ist die Beantragung eines neuen Ausweis-
dokumentes zwar mit Gebühren verbunden. Im Vergleich 
zu etwaigen Problemen beim Grenzübertritt könnten die-
se Gebühren allerdings eine gute Investition darstellen.

Die Passbehörden erteilen keine verbindlichen Auskünf-
te über die geltenden Reisebestimmungen anderer EU-
Mitgliedstaaten und ausländischer Staaten.

Für weitere Fragen steht Ihnen die Ausweisbehörde,  
Frau Flor, Tel. 09622/7025-14, zur Verfügung.

Standesamt Schnaittenbach
Statistik 2021

Reisedokumente für Kinder

Eheschließungen

Art der Beurkundung Anzahl Männlich Weiblich

Geburten -- -- --

Sterbefälle 31 17 14

Kirchenaustritte 31 17 (rk), 3 (ev) 11 (rk), 0 (ev)

Anzahl

Anzahl der 
Paare, die 
einen ge-
meinsamen 
Ehenamen 
führen

Anzahl der 
Paare, die 
keinen ge-
meinsamen 
Ehenamen 
führen

Anzahl der 
Personen, 
die in der Ehe 
einen Doppel-
namen führen

Davon Anzahl 
der Paare, bei 
denen beide 
Ehegatten 
bereits in 
Schnaitten-
bach wohnhaft 
waren

Davon Anzahl 
der Paare, bei 
denen nur ein 
Ehegatte in 
Schnaitten-
bach wohnhaft 
war

Davon Anzahl 
der Paare, bei 
denen kein 
Ehegatte in 
Schnaitten-
bach wohnhaft 
war

Davon Anzahl 
der Paare, 
bei denen ein 
Partner ge-
schieden war

18 16 2 0 13 2 3 4
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KiTa St. Vitus: Das Erzieherleben 
Ein täglicher Gesundheits- und Fitness-Check

Jeden zweiten Tag stehe ich auf, strecke mich und  
lausche, ob vielleicht etwas knackt. Der sogenannte täg-
liche Fitness-Check beginnt. Früher zog man das Rollo 
auf und sah nach dem Wetter. Selbst das Zähne putzen 
tritt in den Hintergrund. Heute hingegen warte ich erstmal 
gespannt auf das Ergebnis meines Corona-Selbsttest.  
Ist dort nur ein Strich zu sehen, ist alles super. Erstmal; 
denn dann kann mein Tag als „positiv negativ“ starten!
In der KiTa angekommen, geht es mit dem Corona-
Wahnsinn auch schon weiter. Ich habe einen Sehtest 
durchzuführen, um meine Augen etwas zu trainieren. Das 
finde ich wirklich total wichtig. Aus den Elternlisten, wel-
che mir am Morgen entgegengestreckt werden, darf ich 
in verschiedenen Schriftarten und Größen den aktuellen 
Test der Kinder herauslesen. Eins kann ich euch sagen, 
eine Brille brauche ich noch nicht! Bei der Einrichtungs-
leitung hingegen mussten wir feststellen, dass es Zeit für 
eine Gleitsichtbrille war. Dem Optiker sei Dank, jetzt hat 
sie eine. 
Ach ja, das hätte ich fast vergessen: Zusätzlich zu den 
Testlisten gibt es auch noch sogenannte Berechtigungs-
scheine für die Kinder, in diese darf ich alle paar Wochen 
eine zehnstellige Nummer eintragen, das hilft als Gehirn-
jogging total!

Die Gelenke einer Erzieherin werden ebenso täglich 
auf den Prüfstand gestellt. Ständiges sitzen auf kleinen 
Stühlen oder sogar am Boden ist bei uns täglich Brot.  
Wir nennen es KiTa-Yoga. Im Schneidersitz noch zwei 
Kinder auf den Beinen auszubalancieren macht mega 
Spaß. Probiert es ruhig Zuhause mal aus. Beim Heben 
und Tragen der Kinder hingegen werden die Bandschei-
ben aktiviert. 

Wir kennen es alle, eine richtige und ausgewogene  
Ernährung ist wichtig für unsere Gesundheit und darf 
auf gar keinen Fall zu kurz kommen. Wir haben in unserer 
Einrichtung eine Vorbildrolle, welcher ich auf jeden Fall 
nachkommen möchte. Feine Haferflocken und einen 
Apfel in den Naturjoghurt gekippt, und schon habe ich 
ein leckeres Gericht. Nachdem ich allen Kindern et-
was eingeschenkt und ihnen fürsorglich die Brotzeit auf 
den Teller gerichtet habe, setze auch ich mich vor mein  

„Müsli“, um pädagogisch wertvoll mit ihnen zu essen. 
Doch durch einen Geschmackstest muss ich feststel-
len, dass mein Apfel und auch die Haferflocken im Jo-
ghurt mittlerweile die Konsistenz eines Haferschleims an-

genommen haben. Deshalb wirklich nur ein paar Löffel  
davon, und schon geht der Tag weiter.
Sauberkeitserziehung ist wirklich was echt Tolles und äu-
ßerst Wichtiges. Mehrmals am Tag, fast stündlich, geht 
man mit den Kleinsten der Gruppe auf die Toilette. Dort 
wird dann, sobald ein Geräusch auch nur erklingt, ge-
jubelt und Konfetti geschmissen. Wenn dann auch noch 

„etwas“ in die Toilette geht, gibt es eine kleine Aufmerk-
samkeit in der Gruppe. Doch im gleichen Moment nimmt 
mein Tast- und Sehsinn wahr, dass der Gruppenteppich 
getränkt ist und ich eine nasse Socke habe. Passend 
zum Gesundheits-Check gehe ich also auch mit meinem 
Geruchssinn der Ursache nach. Der hat mich wirklich 
noch nie enttäuscht. Gott sei Dank! 

Natürlich habe ich, meiner Gesundheit geschuldet, stets 
meine Fitnessuhr im Blick. Mit Erschrecken muss ich 
feststellen, dass ich meine Wunschschritte noch nicht 
erreicht habe, also gehen wir alle erstmal eine Runde in 
den Garten. Frische Luft trägt ja bekanntlich auch zur Ge-
sundheit bei. Doch bevor wir überhaupt dort ankommen, 
werden natürlich selbstverständlich Matschhosen und 
Fingerhandschuhe angezogen. Was sein muss, muss 
halt sein. Hier komme nicht nur ich ins Schwitzen, die 
Kinder in ihren süßen kleinen „Michelin“-Anzügen auch! 
Durch die Alltagsmasken, welche wir im Gruppenalltag 
aufgrund der Corona Hygieneauflagen tragen müssen, 
wird meine Lunge gleich noch mit ins Fitnessprogramm 
aufgenommen. Tiefes ein- und ausatmen in Stresssitua-
tionen soll ja bekanntlich helfen. Ich habe anscheinend 
auch bei hohem Blutdruck ausreichend Sauerstoff in 
meinem Blut. Maske sei Dank! Es hat alles seine Vorteile, 
man muss sie nur zu schätzen wissen. 

In der Mittagszeit werden dann meine Gelenke noch ein-
mal auf die Probe gestellt. Eines ist klar, eine Sehnen-
scheidenentzündung bekomme ich nicht so schnell. 30 
Knödel, Schnitzel oder Wannen voll Spagetti werden in 
Sekundenschnelle von uns geschnitten und portionswei-
se für die Kinder angerichtet. Das hält auch die Hände 
super fit, da bin ich mir sicher!

Mein Erziehertag neigt sich mit der Abholzeit langsam 
dem Ende. Auch hier kommt ein erneuter Sehtest zum 
Einsatz. Dazu muss ich auch mein Köpfchen noch ein-
mal anstrengen. Aus zehn Metern Entfernung versuche 
ich täglich, aus der Gruppen heraus, zumindest 2/3  
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unserer KiTa-Eltern zu erkennen. Aufgrund der 
FFP-2-Maske ist das gar nicht so einfach. Ich 
verspreche euch, irgendwann schaffe ich sogar 
alle. Ich gebe weiterhin mein Bestes. 

Der KiTa-Tag ist nun eigentlich zu Ende. Noch 
energiegeladen, mache ich die letzten hauswirt-
schaftlichen Tätigkeiten im Zimmer. Doch als ich 
die KiTa zusperren möchte, muss ich feststellen, 
das mein Schlüssel leider nicht mehr auf dem 
dafür vorgesehenen Platz liegt. Ich beginne zu 
schwitzen und überlege, wo er sein könnte. Ihr 
müsst wissen, Kinder lieben es, kleine Dinge zu 
verstecken und sie sind darin auch noch wahn-
sinnig gut, nur ich im Finden nicht! Also spiele ich 
zum Abschluss des Tages noch einmal mit mir 
selbst das altbekannte Suchspiel. Ich kann euch 
verraten, bisher habe ich den Schlüssel zumin-
dest meist gefunden.

Natürlich brauche ich nach so einem fitnessrei-
chen Arbeitstag kein Fitnessstudio mehr. Aller-
dings schaffe ich es nach eigenem Haushalt und 
Familie nicht einmal mehr, meinen liebsten Ro-
man weiterzulesen. Denn schon nach einem kurzen Moment merke ich im Halbschlaf, dass mir das Buch ins Gesicht 
fällt. Aber wir wissen alle, auch hier kann die Gesundheit profitieren. Denn frühes Schlafen gehen ist das Allerwich-
tigste, um am nächsten Tag ausgeruht und fit zu sein.

Deshalb Augen zu – meine Frage am Schluss: Wie fit bist eigentlich du??

Fischerpoint 1
D-92253 Schnaittenbach
Tel.
Fax:
Mobil:

+49(0) 96 22 / 12 36
+49(0) 96 22 / 50 27
01 71 / 49 52 52 4

Volker Hofmann

Inh.: Volker Hofmann
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Der Förderverein der Grund- und 
Mittelschule Schnaittenbach stellt sich vor!

Seit fast drei Jahren gibt es nun schon den Förderverein 
„Freunde der Grund- und Mittelschule Schnaittenbach“. 
Hier möchten wir Ihnen diesen Verein vorstellen und über 
seine Aktivitäten berichten.
Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung 
und Bildung der Schülerinnen und Schüler der Grund- 
und Mittelschule Schnaittenbach. Aber wie sieht das 
konkret aus?
Seit diesem Schuljahr werden die Klassen 7 und 8 als 
iPad-Klassen geführt. Über den Digitalpakt (ein Förder-
programm des Bundes) wurden die Schülerinnen und 
Schüler mit Tablet-PCs ausgestattet. Der Förderverein 
hat dazu jedem Schüler eine Hülle mit Tastatur zur Ver-
fügung gestellt. So ist ein umfassender Gebrauch im 
Unterricht und daheim möglich. Über 1.400 Euro hat der 
Förderverein dafür in die Hand genommen.
Aber nicht nur in der Mittelschule, auch in der Grund-
schule liegt den Lehrkräften die Förderung der digitalen 
Bildung sehr am Herzen. Für den Grundschulbereich 
wurden in diesem Schuljahr Baukästen der Firma Lego 
angeschafft. Diese Kästen können sowohl im Sachunter-
richt der Grundschule als auch im Informatikunterricht 
der Mittelschule eingesetzt werden, um die Schülerin-
nen und Schüler an das Programmieren heranzuführen. 
So können sie lernen, Aufgaben und Probleme so auf-
zubereiten, dass der Computer helfen kann, diese zu  
bewältigen. Der Förderverein hat der Schule insgesamt  

vier solcher Programmiersets zur Verfügung gestellt und  
dafür wiederum über 1.000 Euro in die Hand genommen.

Sie sehen also, welch wichtige Unterstützung unser För-
derverein leisten kann. Sollten Sie sich nun entschlossen 
haben, ebenfalls Ihren Beitrag zu leisten, können Sie dies 
für nur 12 Euro Jahresbeitrag tun. Melden Sie sich ein-
fach telefonisch im Sekretariat der Schule (Tel: 70260). 
Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte sagen 
schon einmal DANKE!

Die iPads sind mittlerweile fester Bestandteil des täglichen Unterrichts in der Mittelschule. Ob bei der Wortschatz-
arbeit in Englisch oder beim Experimentieren, es gibt vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die bei uns auch umfassend 
genutzt werden.
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Beim Programmieren setzen die Schülerinnen und Schüler nicht nur eigene Ideen um, sondern entwickeln gleich-
zeitig ihre sprachlichen und mathematischen Fähigkeiten weiter. Dabei ist auch Kooperation und Kommunikation 
sehr wichtig, um die gestellten Aufgaben im Team zu lösen. 

Unser Beitrag zum Umweltschutz:
Wir sammeln Plastikspielzeug und Druckerpatronen!

Im Rahmen der Erziehung zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz beteiligen wir uns schon einige 
Jahre an der Aktion „Sammeldrache“. Es gibt in der Schule Sammelboxen, in denen wir beispielsweise 
kaputtes Plastikspielzeug sammeln und so aktiv zum Umweltschutz beitragen. Ist die Box voll, wird der 
Inhalt abgeholt und recycelt, und die Schule bekommt eine Prämie. Unseren Schülersprechern Anna 
und Emil liegt diese Aktion besonders am Herzen. Sie haben bereits in den einzelnen Klassen Werbung 
für die Sammelbox gemacht. Sollten Sie also altes oder kaputtes Plastikspielzeug zuhause haben, dürfen 
Sie dieses gerne zur Entsorgung in die Schule bringen.

Seit mehreren Jahren sammeln wir auch leere Druckerpatronen und Tonerkartuschen, die wir ebenfalls 
dem Recycling zuführen und dafür mit Prämien belohnt werden. Für Schnaittenbacher Firmen, die ihre 
leeren Patronen für uns sammeln, bieten wir sogar den Service, dass wir diese bei ihnen abholen. 
Ein Anruf im Sekretariat unter der Telefonnummer 7026-0 genügt. 

Bitte unterstützen Sie unsere Aktionen und leben Ihren Kindern so aktiven Umweltschutz vor!
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Wichtige Adressen und Rufnummern
R
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us Stadt Schnaittenbach
Rosenbühlstr. 1
92253 Schnaittenbach

Tel.:  (0 96 22) 70 25-0
Fax: (0 96 22) 70 25-30

Öff nungszeiten:
Montag/Dienstag 
Mittwoch
Donnerstag 
Freitag 
oder nach Vereinbarung

Mail: stadt@schnaittenbach.de
Web: www.schnaittenbach.de

08:00 - 11:30 Uhr & 13:30 - 16:00 Uhr
08:00 - 11:30 Uhr
08:00 - 11:30 Uhr & 13:30 - 17:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr
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Bauhof

Galgenbühlstr. 7, 92253 Schnaittenbach (0 96 22) 71 89 35

Kläranlage

Kläranlage Schnaittenbach (0 96 22) 71 89 39

Naturerlebnisbad und Campingplatz

Badstr. 13, 92253 Schnaittenbach (0 96 22) 17 22
(0 96 22) 70 25-0

Skilift Sitzambuch

Infos unter www.schnaittenbach.de (0 96 04 ) 931 94 42

Stadt- und Pfarrbücherei

Hauptstr. 13, 92253 Schnaittenbach (0 96 22) 70 37 38

Kräutergarten

Hauptstr. 13, 92253 Schnaittenbach (0 96 22) 70 37 51

Städtische Kindertagesstätte St. Vitus

Jahnstr. 17, 92253 Schnaittenbach Kinderkrippe (0 96 22) 71 90 309
Kindergarten (0 96 22) 61 35

Inklusionsbeauftragter

Michael Stangl T (0171)38 01 44 7, Mail: stangl.michael@gmx.de

Heizung
Sanitär

Lüftung
Solar

www.heiztechnikbuhr.de

Am Scherhübel 4,
92253 Schnaittenbach Tel: 09622 / 71 47 9
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Allgemeinärzte

Gemeinschaftspraxis
Dr. Christian Wolf, Dr. Heinrich Paulus
Kick-Rasel-Str. 11, 92253 Schnaittenabch

(0 96 22) 24 33

Gemeinschaftspraxis
Dr. Peter Pröls, Dr. Christian Liemer, 
Rudolf Schowalter
Amberger Str. 18, 92253 Schnaittenbach

(0 96 22) 23 61

Zahnärzte

Dr. Margit Amode-Strobl
Hauptstr. 7, 92253 Schnaittenbach (0 96 22) 63 00

Dr. Thomas Maier
Amberger Str. 19, 92253 Schnaittenbach (0 96 22) 36 30

Homöopathie
Dr. Elisabeth Nagler
Hauptstr. 9, 92253 Schnaittenbach (0 96 22) 70 42 06

N
ot
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst Apotheken-Notdiensteinteilung

116 117 www.apotheken.de

Elterntelefon
Montag und Mittwoch  09:00 - 11:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag  17:00 - 19:00 Uhr (08 00) 1 11 05 50

Feuerwehr Einsatzzentrale Giftnotruf Nürnberg

112 (09 11) 3 98 24 51

Notfall-Seelsorge

diakon.bublitz@asamnet.de (01 71) 4 35 19 31

Notruf für Kinder und Jugendliche Polizei

(08 00) 5 45 86 68 110

Rettungsdienst Telekom Störungsdienst

112 (08 00) 3 30 20 00

Wasserwerk Störungsdienst

Schnaittenbach, Demenricht, Sitzambuch,
Holzhammer, Neuersdorf (01 51) 15 13 89 80

Mertenberg, Kemnath a. Buchberg,
Döswitz, Trichenricht

Bereitschaftsdiensthandy Wasserwart
(01 51) 12 10 56 07

Götzendorf:
Wasserwart Stadt Nabburg, Erwin Lobinger
Wasserwart Gemeinde Schmidgaden, Markus Ries
Wasserwart Stadt Schnaittenbach, 
Bernhard Lautenschlager

(0170) 31 29 879
(0151) 23 30 01 58
(0151) 15 13 89 80

Zahnärztlicher Notdienst

www.zbv-opf.de (09 41) 5 98 79 23
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Wichtige Adressen und Rufnummern

Öffnungszeiten Wertstoffhof:

G
es

un
dh

ei
ts

w
es

en

Massagepraaxis – Krankengynmastik

Alfred Birner
Sitzambuch 13, 92253 Schnaittenbach (0 96 04) 90 94 45

Reinhard Gebel
Am Scherhübel 1, 92253 Schnaittenbach (0 96 22) 63 63

Judith Habrich
Amberger Str. 29 a, 92253 Schnaittenbach (0 96 22) 62 68

Elke Lorenz
Lindenstraße 28, 92253 Schnaittenbach (0 96 22) 70 34 34

Medizinische Fusspflege

Sabine Lorenz
Dr.-Georg-Stauber-Str. 4, 92253 Schnaittenbach

(0172) 856 389 4
(09622) 719 656 1

Podologie

Susanne Schallmo
Dr.-Carl-Eibes-Str. 7, 92253 Schnaittenbach (0 96 22) 7 05 60 85

Kosmetische Fusspflege
Sandra Fritzsche-Struck
Bachwiesen 36, 92253 Schnaittenbach

(0 96 22) 60 64 814
(0172) 9 73 38 76

Apotheke

Amberger Str. 9, 92253 Schnaittenbach (0 96 22) 23 59

Pflegedienste

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Dienststelle Amberg: Frau Beate Först
Sulzbacher Straße 105, 92224 Amberg

(0 96 21) 47 22-13

Sozialstation „Caritas“
Marienstr. 2, 92242 Hirschau (0 96 22) 22 45

Wohn- und Pflegeheim

„Evergreen“
Auf der Loh 8, 92253 Schnaittenbach (0 96 22) 7 03 37-0

Winter (November - März)

Montag    09:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch  14:00 – 17:00 Uhr
Samstag  09:00 – 12:00 Uhr

Sommer (April - Oktober)

Montag    10:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch  15:00 – 18:00  Uhr
Samstag  09:00 – 12:00  Uhr
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BEI UNS SIND SIE BESTENS UMSORGT
Nur noch wenige Pflegeplätze frei!

Als Anbieter von Pflege- und Betreuungsdienstleistungen sind 
wir tagtäglich für pflegebedürftige Menschen da. Individuell 
wohnen und trotzdem sicher aufgehoben: Dafür sorgen unsere 
Mitarbeiter:innen. 

Sie suchen für Ihre Angehörigen eine liebevolle und 
professionelle Pflege? Wir beraten Sie gerne!

Wir bieten Ihnen
• Stationäre Pflege
• Kurzzeitpflege
• Demenzpflege

Auf der Loh 8 | 92253 Schnaittenbach | Telefon: 09622 70337 0 
schnaittenbach@korian.de | www.korian.de

professionelle Pflege? Wir beraten Sie gerne!

AM-LadePole
              private

Aus der Region 
für die Region

Das Komplettpaket für das E-Laden zu Hause.
Ansprechpartner:

Team Vertrieb 
Tel. 09621 603-420
vertrieb@stadtwerke-amberg.de

▪ Top-Wallbox zum Vorzugspreis von 

 499 € brutto, gültig bis 31.12.2021

▪ AM-Ladestrom (Öko-Strom)

▪ Elektro-Installations-Kooperationspartner

              

ner

Bild: Karoline Gajeck

Aus der Region 
für die Region

▪ Top-Wallbox zum Vorzugspreis von 

 499 € brutto, gültig bis 31.12.2021

▪ AM-Ladestrom (Öko-Strom)

▪ Elektro-Installations-Kooperations
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Tel.  (09622) 70 25-0
Fax  (09622) 70 25-30
Mail stadt@schnaittenbach.de

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen 
zu SCHNAITTENBACH AKTUELL?

Interessiert?
QR-Code scannen. 

karriere@akw-kaolin.com | https://blog.quarzwerke.de

STARTE MIT UNS IN EINE SPANNENDE  
AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT!
Wir, die Amberger Kaolinwerke, haben Jobs mit Charakter und 
suchen dich! Für deine Ausbildung bei uns im Team gibt es starke 
Gründe. Erfahre mehr über das Unternehmen, die vielseitigen 
Endprodukte und unsere Ausbildungsberufe. 

TOP AUSBILDUNG

VORANKOMMEN

JOBS FOR FUTURE

COOLES TEAM

GUTE KOHLE

ERFOLGREICH  
IM MARKT

• Industriemechaniker
• Industriekaufmann •  Elektroniker Betriebstechnik

•  Technischer Produktdesigner

• Verfahrensmechaniker • IT-Fachinformatiker

IN WELCHEM AUSBILDUNGSBERUF (M/W/D)  
STARTEST DU DURCH?

#deineakw

ZEIG ES ALLEN!

VERSETZEN?BergeDU WILLST

VERFAHRENSMECHANIKER (M/W/D)


